
Herrn 

n -12th ~ der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 

Dr. Wolfgang Schüssel 
Wirtschaftsminister 

Wien, am Z A. 1S- /1 f' f l) 
GZ.: 10.101/304-XI/A/1a/90 

Präsidenten des Nationalrates 
Audolf P öDE A 

51351 AB 

1990 -08- 2 2 

zu S!J~'I/J 
Parlament 
1017 Wie n 

In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

5984/J betreffend Vollzugsdefizite der Gewerbebeh~rden anhand des 

Falles LöWA-Supermarkt in Wien, 10. Bezirk, welche die Abgeord­

neten Pilz und Freunde am 10. Juli 1990 an mich richteten, über­

mittle ich zu den Punkten 1 bis 8 der Anfrage den Bericht des 

Landeshauptmannes von Wien vom 31. Juli 1990, MA 63 - Allg. 

690/90. 

Beilage 
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NA 63 - AIlg. 690/9U Wie n, 31. J u 1 i 199.0 

Bundesmil"!isterium 

Schriftliche parlamentarische 
Anfrage Nr. 59R4/J des 
Abgeordneten Pilz und Freunde 
betreffend Vollzugsdefizite 
der Gewerbebehörden anhand 
des Falles LÖWA - Supermarkt 
in Wien 10 

-J' (:;.\ 
-' . '. für vJirtschaftlicho Angalegenhlliten 

EIngeI.: 1. AUG. 1990 

zur Zahl 30.520/39 - 111 - 3/90 

An das 
Bundesministerium fUr 
wirtschaftliche Angelegenheiten 

ZI. 
....,( 
,~:"~ 

---?, j 
Abt. 

I J • 

~(~u ! t{ ;. Anl. 

Auf den ErlaB vom 24. Juli 1990 wird zu den einzelnen Punkten der 

parlamentarischen Anfraqe des Abgeordneten Dr. Pilz und Freunde 

vom 10. Juli 1990 folgendes berichtet: 

zu 1) Das Ansuchen um gewerbebehördliche Genehmigung der im 

Betreff genannten Betriebsanlage wurde am 20. Juli 1989 

im Magistratischen Bezirksamt fUr den 10. Bezirk einge­

bracht. 

zu 2) Die EigentUmer der der Betriebsliegensch~ft an rainenden 

GrundstUcke wurden zur Augenscheinsverhandlung persönlich 

geladen. 

zu 3) a) Der Anschlag in der Gemeinde betreffend Gegenstand, Zeit 

und Ort der Augenscheinsverhandlung erfolgte am 

23. August 1989. 

zu 3) b) Die Nachbarn hatten Gelegenheit, sich Uber das Projekt 

vor Beginn der Verhandlung zu informieren. Hierauf wurde 

in den Ladunqen zur Augenscheinsverhandlung ausdrUcklieh 

aufmerksam gemacht. 

I) 

, 
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zu 4) Die Augenscheinsverhandlung fand am 6. September 1989 

st.att.. Zur Dp.urt.p.i Jung der Nnr.huflreinwendungen wurden dem 

Verfahren gewerbetechnische Amtssachverständige sowie ein 

medizinischer Amtssachverständiqer beigezogen. 

zu 5) a) Die Einwendungen der Nachbarn gegen die Betriebsanlage 

I-lurden nicht "vollkommen ignoriert", sondern es wurde 

lediglich auf jene Einwendungen, die gewer~erechtlich 

unzulässig sind (wie z.B. die Forderung nach einer 

BedarfsprUfung, der Hinweis auf angebliche Mängel im 

Bauverfahren, die 8erufung auf Bestimmungen der Wiener 

Stadtverfassung) kein Bedacht genommen. 

zu 5) b) Der Genehmigungsbescheid enthält eine BegrUndung. 

zu 5) c) Der Verhandlungsleiter hat die bei der Verhandlung anwe­

senden Nachbarn über die rechtlichen Unterschiede im 

bau- und gewerbeuehördlichen Betriebsanlagenverfahren 

sowie über alle gewerberechtlich relevanten Bestimmungen 

belehrt. Darüberhinaus sind auch im erstinstanzlichen 

Bescheid Rechtsbelehrungen enthalten. 

zu 6) Die Einhaltung der im Bereich der Betriebsanlage nach der 

Straßenverkehrsordnung verfügten Höchstgeschwindigkeit von 

30 km/h ist Sache der Verkehrsteilnehmer und fällt die 

Überwachung der Einhaltung in die Kompetenz der Bundespoli­

zei. Auch ist das Verhalten von Personen.aunerhalb der Be­

triebsanlage, die die Anlage der Art des Betriebes gemäß in 

Anspruch nehmen, gemäß § 74 Abs. 3 GewO 1973 im gewerbebe­

hördlichen Genehmigungsverfahren nicht mehr zu berücksich­

tigen. 

zu 7) Gegen den erstinstanzlichen Bescheid wurden vier Berufungen 

eingebracht. 
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Z 1I 13) l) ;:) s II e r 1I f LI n q s v C I' fall r e 11 ist n 0 C 11 n i. eilt. a b CJ C s c h los sen. Die 

Einwendungen der Berufunqswerber richten sich jedoch 

CJ run d !j ä t. z 1 ich nie h t U Po gen cl c n SliP e I' flI a r k tal s sol c h e n , 

sondern nur gegen den diesem benachbarten Kundenparkplatz. 

r~er Abteilulgsleiter: 

1. V.: (Jlt~ 
01'. Stroblbe-rger 

Senats rat 
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